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Tagesordnungspunkt:

Aktuelle Entwicklungen zur politischen Partizipation von Menschen mit Behinderungen

Kenntnisnahme:

Der Bericht der Verwaltung über den Abschluss des landesgeförderten Projektes der LAG 
Selbsthilfe NRW "Politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in den 
Kommunen stärken!", über das EU-Projekt "DISCIT - Aktive Bürgerschaft von Menschen 
mit Behinderungen" an der Universität zu Köln und über die Gründung der "LIGA 
Selbstvertretung - DPO Deutschland" als einer neuen Arbeitsgemeinschaft von 
Selbstvertretungsorganisationen auf Bundesebene wird gemäß Vorlage Nr. 14/1067 zur 
Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L U B E K



 

 

Zusammenfassung: 

 

 
Ein Versuch in leichter Sprache: 
 
Das findet der LVR wichtig:  
Menschen mit Behinderungen sollen mitbestimmen. 
 
Das schwere Wort dafür ist Partizipation. 
 
So geht Partizipation: Alle sind dabei und alle machen überall mit. 
 
Das steht im Gesetz: Partizipation ist ein Menschen-Recht.  
 
Es gibt jetzt einen neuen Bericht über das Mitmachen und Mitbestimmen. 
So heißt der Bericht:  
 
Politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen  

in den Kommunen stärken! 

 
In dem Bericht gibt es sehr viele Informationen in Leichter Sprache. 
 
Diese Informationen stehen hier: Anlage 1. 
 
Das will der Bericht zum Beispiel sagen:  
 

• Menschen mit Behinderungen können zu Hause auch bei der Politik  
mitmachen und mitbestimmen.  
 
Zu Hause heißt: In der Stadt, in der ich wohne. 
 

• Die Stadt muss beim Mitmachen helfen.  
 
Ohne Unterstützung geht es nicht gut. 
 

• Wenn Menschen mit Behinderungen auch Politik machen,  
ist das Leben in der Stadt für alle Menschen besser und gerechter. 

 
 
Der Bericht wird am 11. März 2016 in Essen vorgestellt.  
Wer dort Unterstützung braucht, bekommt sie auch. Das steht in Anlage 2. 
 
 
Die Informationen in Anlage 3, Anlage 4 und Anlage 5 sind leider nur in 
schwerer Sprache. 
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Begründung der Vorlage 14/1067: 

 
Aktuelle Entwicklungen zur politischen Partizipation von Menschen  

mit Behinderungen  

 

Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen 

findet sich als einer der allgemeinen Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention 

(vgl. Art 3 c BRK) mit Zielrichtung 1 an hervorgehobener Stelle im LVR-Aktionsplan 

„Gemeinsam in Vielfalt“ zur Umsetzung der BRK wieder.  

 

Die weitere Ausgestaltung der Partizipationsmöglichkeiten im LVR wird dort unter 

anderem für diese Bereiche angestrebt: 

• Steuerung der Umsetzung der BRK (in Politik und Verwaltung) 

• Nutzung von LVR-Einrichtungen und Diensten 

• Hilfeplanverfahren und andere Anträge 

• Entwicklung von Fachkonzepten 

 

Nach Artikel 29 BRK ist die gleichberechtigte und uneingeschränkte Mitgestaltung und 

Mitwirkung (Teilhabe) von Menschen mit Behinderungen am politischen und 

öffentlichen Leben durch die öffentliche Hand („Vertragsstaat“) aktiv zu fördern. Dies 

umfasst u.a. die Arbeit der politischen Parteien und die Bildung von Selbstvertretungsor-

ganisationen von Menschen mit Behinderungen auf allen staatlichen Ebenen.  

 

Auch in den politischen Beratungen des Ausschusses für Inklusion (in der 13. Wahlperio-

de auch in der Kommission Inklusion) wurde schon die Frage aufgeworfen, ob besondere 

politische Partizipationsformen bzw. –rechte von Menschen mit Behinderungen dem (par-

lamentarischen) Grundsatz der repräsentativen und gleichen Vertretung entspre-

chen können. Nach Artikel 5 Abs. 4 BRK (Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung) 

gelten besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der 

tatsächlichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, 

jedenfalls nicht als unzulässige Diskriminierung.  

 

Für die weitere Diskussion (auch) im LVR kann auf drei aktuelle Entwicklungen hin-

gewiesen werden: 

 

1. Die Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und 

chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen Nordrhein-Westfalen e.V. (LAG Selbsthilfe 

NRW) hat im Dezember 2015 den Abschlussbericht zum landesgeförderten Projekt „Po-

litische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in den Kommunen stär-

ken!“ vorgelegt und lädt für den 11.03.2016 in Essen zu einer Abschlussveranstaltung 

ein. Eine Anmeldung ist bis zum 22.02.2016 möglich. Weitere Informationen sind als An-

lage 1 und 2 beigefügt. 

 

2. Die internationale Forschungsstelle Disability Studies der Universität Köln war unter 

der Leitung von Frau Prof. Dr. Anne Waldschmidt mit dem Fokus der politischen Teil-

habe an dem EU-Projekt „DISCIT – Aktive Bürgerschaft von Menschen mit Be-

hinderungen“ beteiligt. Erste Informationen sind als Anlage 3 (Ergebnisse Stand Febru-

ar 2016) und 4 beigefügt. 
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3. Etwa ein Dutzend bundesweit tätiger Organisationen von Menschen mit Behinderungen 

haben Ende 2015 die sog. „LIGA Selbstvertretung“ gegründet. Sie versteht sich als 

politisches Aktionsbündnis, hebt sich nach dem beschlossenen Statut ausdrücklich 

vom medizinisch geprägten Begriff der „Selbsthilfe“ ab und orientiert sich im Übrigen an 

dem Status der früheren sog. „BRK-Allianz“. Mit Abschluss der ersten Staatenprüfung 

Deutschlands durch den UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen hat sich die Allianz zahlreicher Fach- und Selbstvertretungsorganisationen be-

stimmungsgemäß aufgelöst. Zweck dieses Zusammenschlusses war insbesondere die 

Erstellung eines zivilgesellschaftlichen Parallelberichtes zur Umsetzung der BRK in 

Deutschland (sog. Schattenberichterstattung), der die Ausführungen der Bundesregie-

rung vor dem Ausschuss in Genf ergänzte bzw. kritisch beleuchtete. Eine Medieninforma-

tion zur neuen LIGA Selbstvertretung (www.liga-selbstvertretung.de) ist als Anlage 5 

beigefügt. 

 

 

L u b e k 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

1. Auszug aus dem Abschlussbericht der LAG Selbsthilfe NRW  

 (Vorwort, Kurzfassung, Gliederung und Zusammenfassung in Leichter Sprache) 

 

2. Informationen zur Abschlusstagung der LAG Selbsthilfe NRW am 11.03.2016  

 in Essen 

 

3. Zusammenfassung der DISCIT-Forschungsergebnisse der Universität zu Köln  

 

4. Informationen zum DISCIT-Projekt im Wissenschaftsmagazin der Universität  

 zu Köln 

 

5. Information zur Gründung der „LIGA Selbstvertretung – DPO Deutschland“ 

 



Vorwort der Vorsitzenden der  
LAG SELBSTHILFE NRW

Politische Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen  

in den Kommunen stärken!

Abschlussbericht zum Projekt:

Landesarbeitsgemeinschaft
SELBSTHILFE
von Menschen mit Behinderung
und chronischer Erkrankung
und ihren Angehörigen
Nordrhein-Westfalen e.V.

www.lag-selbsthilfe-nrw.de

Ein Projekt gefördert vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen  

im Rahmen der Landesinitiative „NRW inklusiv“. Wissenschaftliche Begleitung des Projektes 

durch das Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen.
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‚Politische Partizipation von Menschen mit  

Behinderungen in den Kommunen stärken!‘

Das Projekt wurde von der Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW e. V. mit 
wissenschaftlicher Unterstützung des Zentrums für Planung und Evaluation Sozialer 
Dienste (ZPE) der Universität Siegen durchgeführt.

Mitgewirkt haben

von der LAG SELBSTHILFE NRW e. V.: vom ZPE:

Melanie Ahlke  Lena Bertelmann
Daniela Eschkotte Miriam Düber
Annette Schlatholt Eva Konieczny
Oliver Schneider Albrecht Rohrmann
Willibert Strunz Marcus Windisch
Geesken Wörmann 

Informationen im Internet:

http://www.lag-selbsthilfe-nrw.de

Zitation des Berichtes:

LAG SELBSTHILFE NRW e. V. (Hrsg.): Politische Partizipation von Menschen mit 
Behinderungen in den Kommunen stärken! Abschlussbericht zum Projekt, Münster, 2015

Kontakt

Landesarbeitsgemeinschaft  Zentrum für Planung und 

SELBSTHILFE NRW e. V. Evaluation Sozialer Dienste 

Neubrückenstraße 12 – 14 (ZPE) der Universität Siegen

48143 Münster Adolf-Reichwein-Str. 2
Telefon: 02 51 4 34 00 57068 Siegen
Telefax: 02 51 51 90 51 Telefon / Telefax: 0271 740 2228
E-Mail: info@lag-selbsthilfe-nrw.de E-Mail: sekretariat@zpe.uni-siegen.de
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Vorwort der Vorsitzenden der  
LAG SELBSTHILFE NRW

Vorwort der Vorsitzenden der  

LAG SELBSTHILFE NRW

„Es ist sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben 
können“, so steht es in Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), 

Recht für den Bund, für die Länder und für die Kommunen ist. Und was ist in dieser 
Hinsicht bisher geschehen?

Viele Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen sind seit 
vielen Jahren in der Interessenvertretung äußerst aktiv, kreativ, beharrlich und 
streitbar unterwegs. Die Voraussetzungen und die Strukturen jedoch, die sie vor 

zumeist nicht effektiv oder nicht partizipativ bzw. in vielen Kommunen gar nicht 
vorhanden. In 53 % aller Kommunen gibt es keine Form der Behindertenvertretung, 
so stellt der vorliegende Bericht in Kapitel 5 fest.

Die Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW e. V. hat sich von Anfang ihres 
Bestehens an bei allen Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen und/
oder chronischen Erkrankungen angehen, für eine Beteiligung der Betroffenen stark 
gemacht. Denn Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen 
haben immer wieder erleben müssen, dass andere für sie dachten, für sie planten 
und für sie handelten. Allzu selten wurden zudem anstehende Maßnahmen 
und Veränderungen mit den Betroffenen und ihren Organisationen gemeinsam 
und ergebnisoffen diskutiert. Beides unterstützt weder ein selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben noch eine gleichberechtigte und partizipative Beteiligung in 
unserer Gesellschaft.

Erst die Gleichstellungsinitiativen der Behindertenbewegung und die danach 
folgende Gleichstellungsgesetzgebung in Bund und Ländern sowie schließlich 
die UN-Behindertenrechtskonvention haben dazu geführt, dass die Entwicklung 
blockierende Denkmuster und -strukturen allmählich aufgebrochen werden konnten. 
Impulse gab zudem 1995 die „Erklärung von Barcelona“, der auch einige Städte in 

über neue Beteiligungsformen und Barrierefreiheit nachzudenken. Der international 
verbreitete Slogan „Nichts über uns, ohne uns“ zeigte ein starkes Selbstbewusstsein 
der betroffenen Menschen und signalisierte deutlich einen politischen Anspruch auf 
Beteiligung.



4

Vorwort der Vorsitzenden der  
LAG SELBSTHILFE NRW

Parallel zu diesen Entwicklungen erarbeitete die LAG SELBSTHILFE NRW ein 
Konzept zur Stärkung der örtlichen Interessenvertretungen von Menschen mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen. Vielerorts entstanden so 
neue Zusammenschlüsse der Selbsthilfe, die von der LAG SELBSTHILFE NRW 
teilweise mitinitiiert und bei Bedarf begleitet wurden. Diese und bereits bestehende 
Arbeitsgemeinschaften und Beiräte organisierten sich in der LAG SELBSTHILFE 
NRW und gaben sich so eine dauerhafte Plattform zum Austausch und zur 
Meinungsbildung.

2010 schließlich wendete sich die LAG SELBSTHILFE NRW mit einer Tagung 
an eine breite Öffentlichkeit, um die Thematik der notwendigen Beteiligung und 
Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen 
Erkrankungen deutlich und nachhaltig in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken. In 
einer Entschließung wurden u. a. die volle, gleichberechtigte und direkte Beteiligung, 
ein Frage-, Rede- und Antragsrecht und ein Vetorecht – etwa bei nicht barrierefreien 
Baumaßnahmen im öffentlichen Raum – gefordert. Die Beteiligung der Menschen mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in den kommunalen Gremien 
sollte auf eine gesicherte Grundlage gestellt werden, damit sie auch tatsächlich 

2012 verabschiedete die Landesregierung NRW ihren Aktionsplan „Eine Gesellschaft 
für alle – NRW inklusiv“ und formulierte darin ausdrücklich: „Die Landesregierung 

will die Voraussetzungen für die Partizipation von Menschen mit Behinderungen in 

den Kommunen unseres Landes verbessern und auf eine Grundlage stellen, die den 

Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention standhält“ (ebd., S. 87). 

Unter diesen Voraussetzungen und auf dieser Grundlage entwickelte die LAG 
SELBSTHILFE NRW gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS NRW) das Projekt „Politische 
Partizipation von Menschen mit Behinderungen in den Kommunen stärken“. Dafür 
konnte als Projektpartner zur wissenschaftlichen Begleitung das Zentrum für Planung 
und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen gewonnen werden. 

Gemeinsam haben die Projektpartner die Möglichkeiten der politischen Beteiligung 
von Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in NRW 
untersucht und eine Beteiligungsform gesucht, die eine inklusive Gesellschaft 
ermöglicht und befördert.
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Vorwort der Vorsitzenden der  
LAG SELBSTHILFE NRW

Am Anfang der Untersuchungen standen Dokumentenanalysen und 
Internetrecherchen von Satzungen und Geschäftsordnungen vorhandener 
Gremien, Beiräte u. Ä. Umfangreiche Interviews zu den Strukturen und 
den Beteiligungsinhalten der bestehenden Interessenvertretungen in den 
Kommunen schlossen sich an. Die insgesamt 61 gefundenen Satzungen 
von Behindertenbeiräten stehen nicht für eine untereinander vergleichbare 
Vertretungsstruktur, sodass ein Best-Practice-Beispiel nicht präsentiert werden kann.

Nach § 13 Behindertengleichstellungsgesetz NRW (BGG NRW) regeln Kommunen 
die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen auf örtlicher Ebene 
durch Satzung. Diese Satzungsregelung sollte für die Betroffenen und ihre Arbeit in 
den Gremien eine bestimmte Absicherung bieten. Intensive Recherchen ergaben, 
dass solche Satzungen zehn Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes insgesamt in nur 
86 von 427 Kommunen (= 20 %) vorliegen (Kapitel 5). – Sehr erfreulich war es zu 
beobachten, dass während des laufenden Projektes neue Gremien gebildet wurden. 
Die durchgeführten Veranstaltungen zum Projekt nutzten insofern nicht nur dem 
Erkenntnisgewinn, sondern waren gleichzeitig ein messbarer Beitrag zur allgemeinen 
Bewusstseinsbildung. 

In einer qualitativen Untersuchung wurden unabhängig voneinander in fünf 
Fokusgruppen aus ganz unterschiedlichen Regionen Nordrhein-Westfalens jeweils 

Vorstellungen zu zukünftigen Arbeitsformen und Mitbestimmungs-Voraussetzungen 
vertiefend beleuchtet. Akteurinnen und Akteure aus der Selbsthilfe haben die 
Ergebnisse in drei Zukunftsworkshops am Ende noch einmal diskutiert (Kapitel 
6 und 7). Im Übrigen ist Kapitel 6 eine Fundgrube interessanter Anregungen und 
kluger Hinweise für eine effektive, volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft 
und Einbeziehung in die Gesellschaft. Das Kapitel 8 zeigt die Möglichkeiten einer 
politischen Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten in kommunalen 
Behindertenbeiräten auf und gibt viele Hinweise für eine gute und auch assistierte 
Teilhabe. 

Es sind abschließend wichtige Erkenntnisse in der Zusammenfassung dieses 
Abschlussberichtes unter verschiedenen Aspekten bewertet und folgenden 
Kategorien zugeordnet worden: der partizipativen Struktur, der inklusiven Kultur und 
der politischen Aktivität (Kapitel 11). Bis zum Ende des Jahres 2015 sollen zu diesen 
Bewertungen konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt werden. In einer Tagung 
am 3. Dezember 2015, dem „Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen“, 
sollen die Handlungsempfehlungen interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden. Danach kann die Phase der Umsetzung 
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LAG SELBSTHILFE NRW

möglicher Beteiligungsformen beginnen. Es besteht bei den betroffenen Menschen 
kein Zweifel daran, dass für die Gestaltung einer effektiven politischen Partizipation 
eine klare gesetzliche Grundlage von erheblichem Vorteil wäre. Eine ‚Handreichung‘ 
mit Hinweisen zur praktischen Umsetzung wird erstellt und den Akteurinnen und 
Akteuren für die Arbeit vor Ort zur Verfügung stehen.

Das umfangreiche Forschungsmaterial mit den konkreten Ergebnissen lässt die 
Schlussfolgerung zu, dass dringender Handlungsbedarf an Unterstützung bei der 
politischen Partizipation von Menschen mit Behinderung und/oder chronischen 
Erkrankungen besteht, um den Herausforderungen bei der Umsetzung der UN-

„die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 

Gesellschaft“ (Artikel 3 UN-BRK) möglich zu machen. 

Es ist danach zuversichtlich zu hoffen, dass sich im zweiten Staatenbericht der 
Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht erneut „besorgt 

darüber“ äußern muss, dass behinderten Menschen „keine sinnvolle und wirksame 

Beteiligung an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, garantiert wird …“1. Die 
Landesregierung NRW wird mit diesem Projekt und den daraus entwickelten 
Empfehlungen einen Schwerpunkt des Aktionsplanes „NRW inklusiv“ zur UN-
Behindertenrechtskonvention umsetzen.

Die LAG SELBSTHILFE NRW verknüpft mit diesem Projekt die Hoffnung, dass 
die Diskussion um die Verbesserung der Beteiligungsstrukturen von Menschen mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen in NRW in Bewegung gerät und 
es gelingt, mit fortschrittlichen Handlungsempfehlungen für die Interessenvertretung 
und Mitbestimmungsformen den Ansprüchen der UN-Behindertenrechtskonvention 
zu entsprechen. „Wir wollen mehr Demokratie wagen“, sagte der deutsche 
Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Antrittsrede im Oktober 1969 und ermutigte 
die Gesellschaft zu mehr politischer Beteiligung. „Mehr Demokratie wagen“, das täte 
der politischen Partizipation von Menschen mit Behinderungen in den kommunalen 
Gremien sicherlich gut und wäre eine Grundvoraussetzung für eine inklusive 
Gesellschaft.

Geesken Wörmann
Vorsitzende der LAG SELBSTHILFE NRW e. V. 

1  Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands, Ausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, 13. Tagung vom 25.3. – 17. 4. 2015, keine amtliche Übersetzung.



Kurzfassung des  
Abschlussberichtes

7

Kurzfassung des Abschlussberichtes 2

Das Projekt „Politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in den 
Kommunen stärken!“ wurde vom nordrhein-westfälischem Ministerium für 

Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW e. V. durchgeführt und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der 
Universität Siegen wissenschaftlich begleitet.

In der Projektbeschreibung sind folgende Ziele formuliert: 
   es sind landesweit vergleichbare und effektive Partizipationsstrukturen zu entwickeln,
   wirksame und geeignete Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung sind aufzuzeigen,
   die Eigenkompetenz der Selbsthilfe zur Wahrnehmung von Teilhaberechten vor 

Ort ist zu fördern und
   es ist zu prüfen, wie die Beteiligungsmöglichkeiten zuverlässig und nachhaltig 

gestaltet werden können.

Um diesen Zielen gerecht zu werden, wurde eine dreijährige (2013 – 2015) 
umfangreiche Untersuchung der bestehenden ‚Beteiligungslandschaft‘ und 
Partizipationsbedingungen in Nordrhein-Westfalen auf Grundlage des BGG 
NRW und in Abgleich mit der UN-Behindertenrechtskonvention durchgeführt. Der 
vorliegende Abschlussbericht ist entsprechend den einzelnen Untersuchungsschritten 
gegliedert. 

Begonnen wurde mit der Analyse von 61 (Behinderten-)Beiratssatzungen. Dabei 
wurden bereits die großen Unterschiede in der kommunalen Vertretungslandschaft 
deutlich. Diese Unterschiede beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein von 
Beiräten, auf die Arbeitsstruktur und die Zusammensetzung als auch auf die Inhalte 
und die Kompetenzen der Vertretungsarbeit. Besonders hervorzuheben ist, dass die 
bestehenden Beiräte insgesamt über sehr unterschiedliche Rechte und in keinem 
Fall über tatsächliche Mitbestimmungs- oder Vetorechte verfügen.

Die anschließende Untersuchung der Strukturen von kommunalen 
Interessenvertretungen wurde mittels 100 Telefoninterviews mit aktiven 
Interessenvertretern/-innen durchgeführt. Eines von vielen erkenntnisleitenden 

2  Da es unmöglich ist, alle wichtigen Ergebnisse eines dreijährigen umfangreichen 
Forschungsprojektes auf drei Seiten verständlich zusammenzufassen, wird den interessierten 
Lesern/-innen die vertiefende Lektüre des Berichtes dringend empfohlen. Dabei kann man sich 
durchaus an den einzelnen Zusammenfassungen innerhalb des Berichtes orientieren. 
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Ergebnissen zeigt, dass bislang nur 20 % der Kommunen der in Nordrhein-

Erarbeitung einer Satzung, die den Belangen von Menschen mit Behinderungen 
auf örtlicher Ebene Rechnung trägt, nachgekommen sind. Die Recherchen zu 
vorhandenen Strukturen der Interessenvertretungen in ganz NRW zeigten außerdem, 
dass es in 53 % aller Kommunen keine Behindertenvertretung gibt.
Basierend auf diesen Untersuchungsergebnissen wurden vertiefende 
Gespräche mit Interessenvertretern/-innen in sechs verschiedenen kommunalen 
Gebietskörperschaften durchgeführt. Diese Fokusgruppen lieferten weitere 
Erkenntnisse bezüglich

   der Formen und Konstellationen kommunaler Interessenvertretungen, 
   der Strukturen kommunaler Interessenvertretungen, 
   der Zielperspektiven kommunaler Interessenvertretungen, 
   der Rechte und Akzeptanz der kommunalen Interessenvertretungen, 
   des Selbstverständnisses und der eigenen Wahrnehmung der politischen  

Vertretungsarbeit.

Hervorzuheben ist hierbei insbesondere die Einigkeit darüber, dass die 
Interessenvertretungen möglichst eng vernetzt mit der kommunalen Politik und 
Verwaltung zusammenarbeiten sollen, dabei ihre eigenständigen Diskussions- und 
Entscheidungsprozesse jedoch keinesfalls verlieren dürfen. Zudem wird gefordert, 
die Struktur der ehrenamtlichen Vertretungsarbeit wesentlich stärker zu unterstützen 
und wertzuschätzen, um so die Vertretungsarbeit zu erleichtern und diese für 
potenziellen Nachwuchs attraktiver zu gestalten. Die Arbeit und die Vorschläge der 
Interessenvertretungen sollten in erster Linie an ihrer Notwendigkeit und nicht an 
ihrer möglichen Finanzierbarkeit bemessen werden.

Zur weiteren Bewusstseinsbildung und Wissensgenerierung wurden drei 
Zukunftsworkshops durchgeführt. Dabei wurde insbesondere darauf hingewiesen, 
dass die UN-Behindertenrechtskonvention eine bessere Wirksamkeit der 
Interessenvertretungen erfordert hat und die Selbstorganisation als wichtigste 
Grundlage einer wirksamen und behinderungsübergreifenden Interessenvertretung 
zu verstehen ist.

Da die Projektergebnisse unter anderem belegen, dass Menschen mit 
Lernschwierigkeiten tendenziell eher unterrepräsentiert in Gremien der kommunalen 
Interessenvertretung mitarbeiten und ihre Einbeziehung eine große Herausforderung 
darstellt, wurde bezogen auf diese Personengruppe eine ergänzende Untersuchung 
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durchgeführt. Dabei wurde besonders deutlich, dass eine effektive Assistenz und 
Unterstützung, eine barrierefreie Gestaltung und eine empowernde Beteiligungskultur 
von grundlegender Wichtigkeit für die Stärkung der politischen Partizipation aller 
Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen ist.

In einer weiteren ergänzenden Befragung von 83 aktiven Selbsthilfe-Vertretern/-
innen kamen etliche kritische und pessimistische Einschätzungen zur Wirksamkeit 
der politischen Interessenvertretung auf kommunaler Ebene zur Sprache. Die 
befragten Selbsthilfe-Vertreter/-innen fordern daher eine stärkere Sensibilisierung 
und Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der Belange von Menschen mit Behinderungen, 
eine bessere Unterstützung durch Politik und Verwaltung, eine Einbeziehung in alle 
kommunalen Planungen und die Schaffung von verbindlichen Rechtsgrundlagen für 
die Vertretungsarbeit.

Um die Ergebnisse dieser Untersuchung sowohl national als auch international 
einordnen zu können, wurden zudem zwei vergleichende Recherchen 
bezüglich der Regelungen zur Partizipation von Menschen mit Behinderungen 
und/oder chronischen Erkrankungen durchgeführt. Im Vergleich der 
Landesgleichstellungsgesetze und Gemeindeordnungen auf Bundesebene wird 
dabei deutlich, dass die Regelungen in Nordrhein-Westfalen zum einen deutlicher 
auf die Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention ausgerichtet werden 
müssen und dass zum anderen in der Gemeindeordnung – wie in fast allen anderen 
Bundesländern auch – eine Regelung zur adäquaten Vertretung der Interessen von 
Menschen mit Behinderungen mittels eines entsprechenden Gremiums fehlt.
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In Vorbereitung auf die – auf Grundlage dieses Berichtes zu erarbeitenden –  
Handlungsempfehlungen, wurden die Ergebnisse der einzelnen 
Untersuchungsschritte im letzten Kapitel übergreifend zusammengefasst. Dabei 
wird deutlich, dass die Stärkung der politischen Partizipation von Menschen mit 
Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen von drei Grundbedingungen 
abhängt: einer partizipativen Struktur, einer inklusiven Kultur und der politischen 
Aktivität –, die ineinandergreifen und sich gegenseitig bedingen und unterstützen 

   indem auf der Strukturebene gesetzliche Rahmenbedingungen, 
Beteiligungsrechte, Vertretungsformen und die dazugehörigen 
Zusammensetzungen, Konstituierungsverfahren, Ressourcen und 
Unterstützungsleistungen an dem Ideal einer barrierefreien Partizipation 
ausgerichtet werden;

   indem auf der Kulturebene die politische Akzeptanz, die Qualität der 
Netzwerkstrukturen, das Bewusstsein und die öffentliche Wahrnehmung den 
Grundsätzen eines inklusiven Gemeinwesen Rechnung tragen; 

   indem auf der Ebene der politischen Aktivität die Ziele, das 
Selbstverständnis und die Arbeitsstrukturen im Sinne einer eigenaktiven und 
durchsetzungsfähigen politischen Vertretungsarbeit gestaltet werden. 

Die detaillierten Aussagen und tiefergehenden Interpretationen zu diesen drei 

Sie in dem vorliegenden Abschlussbericht.
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12. Zusammenfassung in Leichter Sprache 

  Hier erfahren Sie die wichtigsten Ergebnisse  

des Forschungs-Projektes

  Politische Partizipation von Menschen mit 

Behinderungen in den Kommunen stärken!

 Projekt bedeutet:    In einem Projekt arbeiten  
einige Menschen 

      für eine bestimmte Zeit.
      Sie haben ein bestimmtes Ziel. 

 Partizipation bedeutet:  Man darf mit-machen.
      Man darf mit-sprechen.
      Man darf mit-bestimmen.

 Kommune bedeutet:  Das ist ein anderes Wort für Gemeinde. 
      Also der Ort, in dem man lebt.
      Eine Stadt oder ein Dorf.

      So können Menschen mit Behinderungen bei der Politik  
mit-machen. In ihrem Wohn-Ort.

      So können sie ihre Interessen vertreten.
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Alle Menschen sind verschieden. 
Das ist ganz normal.
Und das ist auch gut so.

Deshalb ist das Projekt wichtig:

Alle Menschen gehören dazu.
Niemand soll ausgeschlossen 
werden. 
Alle sollen überall mit-machen 
können.
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Für Menschen mit Behinderungen 
gibt es viele Hindernisse.
Ein Hindernis ist zum Beispiel eine  
Treppe. Für Menschen im Rollstuhl.

Oder schwere Sprache 
bei Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten.

Oder die Vor-Urteile anderer 
Menschen.
Vor-Urteil bedeutet: 
Jemand denkt schlecht 
über andere Menschen.
Bevor er sie kennt.
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Deshalb können Menschen mit   
Behinderungen noch nicht überall 
mit-machen.

Das soll sich ändern.
Deshalb haben viele Länder einen 
Vertrag gemacht.

In dem Vertrag steht:

   Menschen mit Behinderungen 
haben dieselben Rechte  
wie alle Menschen.

   Menschen mit Behinderungen 
dürfen überall dabei sein. 

Niemand darf sie aus-grenzen. 
Wir müssen alle Hindernisse 
abbauen.
Zum Beispiel Treppen.
Oder schwere Sprache.
Oder Vor-Urteile.

Viele Länder haben den Vertrag 
unter-schrieben.
Auch Deutschland.
Im Vertrag steht:
Menschen mit Behinderungen 
müssen gefragt werden.
Denn sie wissen selbst am besten: 
   Das ist wichtig für uns.
   So wollen wir leben.
   Diese Hilfen brauchen wir. 
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Eigentlich soll dafür die Politik sorgen.
Politik regelt das Zusammen-
Leben der Menschen in der 
Gemein-Schaft.
Also zum Beispiel in einem Land. 
Oder in einer Stadt.
Politiker machen Regeln und 
Gesetze.
Damit die Menschen zusammen- 
leben können.

Jeder Mensch kann und soll sich  
an der Politik beteiligen.
Das bedeutet Demokratie.
Es gibt viele Möglichkeiten, 
sich zu beteiligen.

Menschen mit Behinderungen sollen mit-machen.

Menschen mit Behinderungen sollen mit-bestimmen!
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Man kann sich über Politik 
informieren. 
Zum Beispiel wenn man eine 
Zeitung liest.

Man kann mit anderen über Politik 
sprechen.

Man kann wählen.
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Man kann in Gruppen mit-arbeiten. 
Zum Beispiel in einer Gruppe 
für Umwelt-Schutz.   
Oder in einer Gruppe 
mit Menschen mit Behinderungen.

Man kann in einer Partei mit-arbeiten.

Man kann bei einer 
Demonstration mit-machen.
Dort gehen viele Menschen auf  
die Straße. 
Sie sagen was sie stört.
Sie sagen was sie wollen.
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Auch in seinem Wohn-Ort kann 
man sich an der Politik beteiligen.

Die Forscher haben sich 
angeschaut:
Wie die Menschen mit 
Behinderungen bei der Politik  
mit-machen.
In ihrem Wohn-Ort.

Zum Beispiel: 
Wie sie ihre Wünsche sagen.
Was gut funktioniert.
Was man besser machen kann.

Das haben die Forscher gemacht:
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Dazu haben die Forscher 
verschiedene Dinge gemacht. 
Sie haben sich die Satzungen 
von Behinderten-Beiräten 
angeschaut.

Ein Behinderten-Beirat ist eine 
Gruppe.
Die Gruppe ist für die Menschen 
mit Behinderungen in ihrem Wohn-
Ort da.
Sie vertritt die Interessen.

Eine Satzung ist ein Papier.
Dort stehen alle wichtigen Regeln 
für den Behinderten-Beirat drin.
Zum Beispiel: 
   Welche Aufgaben der 

Behinderten-Beirat hat.
   Welche Rechte der 

Behinderten-Beirat hat.
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Die Forscher haben am Telefon Fragen 
gestellt.

In verschiedenen Städten und Dörfern.
An verschiedene Menschen. 

Zum Beispiel: 
   Menschen in Interessen-

Vertretungen
   Menschen in Behinderten-Beiräten

Die Forscher haben viele Fragen 
gestellt.
Zum Beispiel:
   Welche Erfahrungen sie 

machen. 
   Welche Aufgaben sie haben.
   Welche Wünsche sie haben.

Außerdem haben die Forscher 
in einer Gruppe gesessen.
Sie haben mit Menschen mit 
Behinderungen gesprochen. 
Diese Menschen machen bei der 
Politik in ihrem Wohn-Ort mit.
Sie haben von ihren 
Erfahrungen erzählt.
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Die Forscher haben sich 
außerdem 
Gesetze angeschaut. 
Gesetze sind Regeln. 
Sie haben sich alle wichtigen 
Regeln angeschaut.

Die Forscher haben sich mit vielen 
Menschen mit Behinderungen 
getroffen. 
Sie haben immer wieder erzählt 
was sie bisher herausgefunden 
haben.
Alle durften ihre Meinung dazu 
sagen.
Zusammen haben alle überlegt: 
 
   Was sie mit den Ergebnissen  

machen wollen.
   Was sie sich für die Zukunft  

wünschen.
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Schon seit 2003 hat Nordrhein-
Westfalen ein wichtiges Gesetz 
gemacht. 

Das Behinderten-Gleichstellungs- 
Gesetz.

Gleichstellung bedeutet, dass
alle Menschen die gleichen Rechte  
haben.
Das Gesetz soll die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen stärken.
In diesem Gesetz steht auch: 
Die Städte sollen überlegen wie sie 
die Wünsche von Menschen mit 
Behinderungen umsetzen wollen.
Und es aufschreiben.
Leider haben die meisten Städte  
aber noch nichts gemacht.
Obwohl es im Gesetz steht.

Interessen-Vertretungen sind ganz  
unterschiedlich.
Meistens arbeiten dort 
Menschen mit Behinderungen mit.
Außerdem ganz verschiedene 
andere Menschen.
Zum Beispiel Politiker.
Oder Mitarbeiter aus der 
Behinderten-Hilfe.
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Oft arbeiten mit: 
   Menschen im Rollstuhl
   sehbehinderte Menschen

Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten arbeiten nur 
selten mit.

In den meisten Interessen-
Vertretungen brauchen einige 
Menschen Hilfe.

Zum Beispiel:
Gehörlose Menschen brauchen 
eine Übersetzung in Gebärden-
Sprache.
Meistens bezahlt das Geld dafür 
die Stadt.
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Fast alle Interessen-Vertretungen  
erzählen anderen von ihrer    
eigenen Arbeit. 
Zum Beispiel in Artikeln in der 
Zeitung. 
Oder im Internet.

Oft beschäftigen sich die         
Interessen-Vertretungen mit     
Hindernissen.
Unter anderem bei Menschen im 
Rollstuhl.

Zum Beispiel: 
Hindernisse bei Bus und Bahn.
Oder Hindernisse in Häusern.

Einige Interessen-Vertretungen    
beschäftigen sich auch mit
Hindernissen in der Sprache.
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Die Interessen-Vertretungen haben viele Aufgaben.
   Sie sagen den Politikern: Das brauchen Menschen mit Behinderungen. 

Dort müssen Hindernisse abgebaut werden.
   Sie helfen anderen Menschen mit Behinderungen.  

Zum Beispiel wenn sie ein Problem haben. 
Oder wenn sie etwas wissen möchten.

   Sie versuchen das Leben für Menschen mit Behinderungen  
im Ort besser zu machen.

   Sie erzählen anderen Menschen von ihrer Arbeit.

Die meisten Interessen-Vertretungen haben diese Rechte:
   Sie dürfen sagen, was sie denken.
   Sie dürfen in politischen Gruppen mitarbeiten. 

Zum Beispiel in einem Ausschuss.

Ein Ausschuss ist eine Gruppe. 
Die Mitglieder treffen sich regelmäßig.
Sie sprechen über ein Thema.

Zum Beispiel über Gesundheit.

Wenn eine Entscheidung getroffen werden muss überlegt die Gruppe: 
   Was gut ist.
   Was schlecht ist.
   Wie sich die Politiker entscheiden sollen.

Dann sagt sie dies den Politikern.
   Die Interessen-Vertretungen dürfen Vorschläge an andere 

Gruppen machen. 
Zum Beispiel: Eine Interessen-Vertretung schlägt einem 
Ausschuss vor: 
Bitte sprecht in eurer Sitzung über das Thema Behinderung!

   Die Politiker fragen die Interessen-Vertretung nach ihrer Meinung.  
Zum Beispiel wenn die Stadt etwas Neues baut.
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Beim Mit-Sprechen und 
Mit-Entscheiden gibt es aber oft 
Probleme. 
Die meisten Interessen-Vertretungen 
sagen:
Bevor Politiker eine Entscheidung treffen, 
fragen sie uns nicht nach 
unserer Meinung! 

Oft dürfen wir nicht mit-entscheiden!

Viele Interessen-Vertretungen 

Sie sagen, dass sie etwas 
verändern können.

Bevor Politiker eine Entscheidung treffen, n, 

Viele Interessen-Vertretungen wünschen sich 

deshalb mehr Rechte!
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Das sind die wichtigsten Ergebnisse von den 

Forschern:

Aber die Interessen-Vertretungen 

   Oft haben die Interessen-
Vertretungen zu wenig Geld. 
Viele wünschen sich mehr Geld. 
Oder mehr Unterstützung.

   Einige Politiker nehmen ihre 
Wünsche nicht ernst.

   Manche Interessen-
Vertretungen bekommen nur 
wenige Informationen von der 
Politik.

   Viele Interessen-Vertretungen  

Es ist wichtig, dass die 
Interessen-Vertretungen genug 
Rechte haben. 
Nur so können sie etwas 
verändern.
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Es ist wichtig, dass die Politik  
den Interessen-Vertretungen hilft. 
Zum Beispiel mit Geld.
Oder mit Räumen.

Es ist wichtig, dass alle gut 
zusammenarbeiten. 
Alle sollen die Wünsche von 
Menschen mit Behinderungen 
ernst nehmen.

Es ist wichtig, dass die Interessen- 
Vertretungen es leichter haben.
Zum Beispiel Leichte Sprache in 
den Sitzungen. 
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Einige brauchen Unterstützung für die 
Arbeit in der Interessen-Vertretung.
Es ist wichtig, dass man ihnen hilft.
Es ist wichtig, dass die Stadt die 
Unterstützung bezahlt.

Interessen-Vertretungen von Menschen  
mit Behinderungen sind in Moment noch 
sehr wichtig. 
So wissen alle, was Menschen mit 
Behinderungen im Ort brauchen.

Für die Zukunft ist aber auch wichtig: 
Die Politik ist für alle Menschen da.
Es ist wichtig, dass es Politiker mit  
Behinderungen gibt.
Es ist wichtig, dass Menschen mit  
Behinderungen 
in den Aus-Schüssen sitzen.

Es ist wichtig, dass Menschen  
mit Behinderungen wählen gehen.
So können sie ihre Interessen 
in die Politik einbringen.
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Menschen mit Lern-Schwierigkeiten in  

Behinderten-Beiräten
 

  Menschen mit Lern-Schwierigkeiten arbeiten nur selten in 
Behinderten-Beiräten.

  Es ist wichtig, dass mehr Menschen mit Lern-Schwierigkeiten in 
Behinderten-Beiräten arbeiten.

  Sie wissen am besten was ihre Probleme und Wünsche sind.

  Aber die Arbeit in einem Behinderten-Beirat ist oft auch sehr schwierig.

      Wie noch mehr Menschen mit Lern-Schwierigkeiten in 
Behinderten-Beiräten mitarbeiten können.

      Wie sie gut in Behinderten-Beiräten mitarbeiten können.

Sie haben 3 Menschen mit Lern- 
Schwierigkeiten gefragt.
Das waren Menschen, die in  
einem Behinderten-Beirat arbeiten.
Sie haben auch mit ihren 
Unterstützern gesprochen.
Sie haben auch mit anderen 
Menschen aus den Beiräten 
gesprochen.
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Abschlussbericht Politische Partizipation 
Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Das sind die Ergebnisse:

Interessen-Vertretungen in Einrichtungen und 

Selbsthilfe-Gruppen sind wichtig!

Einrichtungen sind zum Beispiel:
   Werkstätten
   Wohnheime

In vielen Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen 
gibt es Interessen-Vertretungen.

Zum Beispiel:
In der Werkstatt gibt es den  
Werkstatt-Rat.
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Abschlussbericht Politische Partizipation 
Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Der Werkstatt-Rat vertritt die 
Menschen mit Behinderungen in 
der Werkstatt. 
Im Werkstatt-Rat arbeiten 
Menschen mit Behinderungen.
Sie sind alle in der Werkstatt 
beschäftigt.

Der Werkstatt-Rat darf bei vielen 
Dingen mit-sprechen.

Zum Beispiel wenn ein neuer 
Mitarbeiter eingestellt werden soll.

Es gibt es auch Selbsthilfe-
Gruppen für Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten.
In der Selbsthilfe-Gruppe sprechen 
sie über ihre Probleme.
Sie helfen sich gegenseitig.
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Manchmal schlagen sie vor was 
die Politiker im Ort anders machen 
sollen.
So dass es Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten leichter haben. 
So kann eine Selbsthilfe-Gruppe 
zum Beispiel vorschlagen: 
Wir wollen eine Seite in der 
Zeitung in Leichter Sprache.

Menschen in Interessen-
Vertretungen 
können oft etwas erreichen. 
Sie können zum Beispiel 
erreichen, dass man sie nach  
ihren Wünschen fragt.

Es ist gut, wenn die Interessen- 
Vertretungen auch über Themen  
aus dem Wohn-Ort sprechen. 
So können sie üben bei der Politik  
im Ort mit-zu-machen.
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Viele Menschen mit Lern-Schwierigkeiten im Behinderten-Beirat 
haben schon Erfahrungen.
Sie haben vorher in einer anderen Interessen-Vertretung gearbeitet.
Zum Beispiel in einem Werkstatt-Rat.
Oder in einer Selbsthilfe-Gruppe.
Diese Arbeit hat ihnen geholfen in den Behinderten-Beirat zu kommen.

Ein Beispiel:
Peter arbeitet im Werkstatt-Rat. 
Jemand von der Stadt besucht 
den Werkstatt-Rat.
Er kommt zu einer Sitzung.
Er erzählt etwas über den 
Behinderten-Beirat.
Er fragt, ob jemand im Behinderten- 
Beirat mitarbeiten möchte.

Zum Beispiel:
Der Werkstatt-Rat hat gehört: 
Die Stadt will das Rathaus umbauen. 
Der Werkstatt-Rat trifft den Bürgermeister.
Der Werkstatt-Rat erzählt dem 
Bürgermeister, was beim Umbau 
wichtig ist für Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten. 
Es ist wichtig, dass es Informationen in 
Leichter Sprache gibt.
Es ist wichtig, dass man sich gut 
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Man kann zum Beispiel lernen: 

   So funktioniert Politik.
   Diese Rechte habe ich. 
   So fordere ich meine Rechte 

ein.

Man kann auch mutiger werden. 
Zum Beispiel:
Man sagt was man möchte.

  Es ist wichtig, dass alle Menschen im Ort den Behinderten-Beirat kennen.
 Alle müssen wissen wie sie mit-machen können.
 Deshalb muss der Behinderten-Beirat Werbung machen.
 Dann können alle Leute mit-machen.

Bei der Arbeit in Interessen-Vertretungen kann 

man viel lernen!
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Abschlussbericht Politische Partizipation 
Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Man kann das was man gelernt hat 
anderen erzählen. 
Zum Beispiel den Arbeits-Kollegen.

Manchmal dauert es etwas länger bis man etwas Neues lernt.
Zum Beispiel: bis man den Mut hat, etwas zu sagen.
Deshalb sollten alle im Behinderten-Beirat geduldig sein.

Es ist wichtig etwas über Politik zu 
wissen.
Es ist wichtig, dass alle Kinder in 
den Schulen Politik lernen. 
Aber in Förder-Schulen lernen die 
Schüler oft etwas anderes: Zum 
Beispiel: 
   kochen
   einkaufen
   basteln
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Für die Arbeit vom Behinderten-Beirat 
sind alle wichtig. 
Auch Menschen, die viel Unterstützung 
brauchen. 
Man soll ihnen Mut machen.
Man soll ihnen sagen, was sie können.
Man soll versuchen, sie zu verstehen.
Auch wenn sie schlecht sprechen können.
Sie können sagen was sich im Wohn-
Ort verändern muss. 
Damit es ihnen gut geht.
Unterstützer sind wichtig!

Unterstützer können helfen. 
Zum Beispiel:
   schwierige Dinge erklären 
   etwas in Leichte Sprache 

übersetzen
   dabei helfen, mutiger zu 

werden.

 Es ist wichtig, dass sich das ändert.
  Auch Menschen mit Lern-Schwierigkeiten sollen in der Schule etwas 

über Politik lernen.

Alle sollen mit-machen!
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Abschlussbericht Politische Partizipation 
Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Unterstützer sollen nur helfen:
   wenn man Hilfe möchte
   wenn man Hilfe braucht. 
Unterstützer sollen nur helfen. 
Aber nicht entscheiden.
Menschen mit Lern-Schwierigkeiten  
sollen selber bestimmen.

Ein Unterstützer kostet Geld.
Die Stadt soll das Geld bezahlen. 
Leider ist das oft anders.
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

In Behinderten-Beiräten gibt es oft
Hindernisse. 
Zum Beispiel: 

   Die Sitzungen dauern sehr 
lange. 
Es gibt nur wenige Pausen.  
Es ist schwierig, zuzuhören.

   Es gibt zu viele Informationen.  
Die Informationen sind oft in  
schwerer Sprache.  
Es ist schwer, die 
Informationen zu verstehen.

Wir müssen Hindernisse abbauen!
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Abschlussbericht Politische Partizipation 
Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Es soll weniger Informationen geben.
Informationen sollen in Leichter  
Sprache sein. 
Alle sollen in Leichter Sprache  
sprechen.

Sitzungen sollen kürzer sein.
Es soll Pausen geben.

So können wir die Hindernisse abbauen:
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Zusammenfassung in Leichter Sprache12

Nun sind die Forscher fertig.

Sie wünschen sich, dass immer mehr Menschen mit 

Behinderungen ihre Interessen vertreten.

In ihrem Wohnort.

Sie sollen sagen können:
   Das brauchen wir.
   Das wollen wir.

Die Politiker sollen zuhören.

Sie sollen alle Wünsche Ernst nehmen.

Bilder: ©Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,  
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Jemand muss die Sitzungen gut 
leiten.
Alle Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten sollen etwas 
sagen können.
Es ist gut, wenn man eine Tages- 

Ordnung für die Sitzung macht. 
Eine Tages-Ordung ist eine Liste.
Auf der Liste steht alles worüber  
man spricht.









 
Köln, Februar 2016 

iDiS-Info – Forschungsergebnisse der Internationalen 

Forschungsstelle Disability Studies (iDiS) an der Univer-
sität zu Köln 
 

DISCIT – Aktive Bürgerschaft für Menschen mit Behinderungen 

Die Internationale Forschungsstelle Disability Studies (iDiS) beteiligt sich am europäischen Forschungs‐

verbund DISCIT – Making Persons with Disabilities Full Citizens. Dieses Projekt will mit Hilfe von For‐

schungsarbeit dazu beitragen, dass in der Europäischen Union (EU), den EU‐Mitgliedsstaaten und an‐

deren europäischen Ländern die volle und effektive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in 

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verwirklicht wird. Bei der Untersuchung der gesellschaftlichen Be‐

dingungen, die diese Teilhabe ermöglichen, bezieht sich der Forschungsbund auf ein facettenreiches 

Verständnis von Aktiver Bürgerschaft, um das Konzept der "umfassenden und wirksamen Partizipa‐

tion" gemäß der UN‐Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu operationali‐

sieren. Aktive Bürgerschaft  ist dann vorhanden, wenn  (behinderte) Menschen  (soziale) Sicherheit, 

(persönliche) Autonomie und (politischen) Einfluss realisieren können. 

Mit einer Laufzeit von Februar 2013 bis  Januar 2016, koordiniert durch das norwegische Sozialfor‐

schungsinstitut NOVA, haben sich an DISCIT zwei europäische Nicht‐Regierungsorganisationen betei‐

ligt sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen aus neun Ländern: Deutschland, Irland, Italien, 

Norwegen, Schweden, Schweiz, Serbien, Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. Ein wis‐

senschaftlicher Beirat mit namhaften Mitgliedern aus verschiedenen Ländern, ein europäischer Aus‐

schuss und neun nationale Ausschüsse mit Mitgliedern von Behinderten(selbst)vertretungssorgani‐

sationen haben die Arbeit von DISCIT unterstützt.  

Für Deutschland war Professorin Dr. Anne Waldschmidt mit  ihrem Team (Anemari Karačić, Andreas 

Sturm, Timo Dins) an der Universität zu Köln die zentrale Ansprechpartnerin für das europaweite Vor‐

haben, das im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms unter dem Schwerpunkt „Wichtigste ge‐

sellschaftliche Tendenzen und ihre Auswirkungen“ von der Europäischen Union gefördert wurde. 

Als inhaltliche Bereiche wurden untersucht: Arbeit und Beschäftigung, die finanzielle Situation behin‐

derter Menschen, das selbstbestimmte Leben und Wohnen in der Gemeinde, die sozialen Dienstleis‐

tungen, die barrierefreie Nutzung von Technologien sowie nicht zuletzt die politische Partizipation und 

Interessenvertretung behinderter Menschen.  

Die Datengewinnung erfolgte  zu einem mittels  Literatur‐ und Dokumentenanalysen. Zum anderen 

wurden auf der Basis eines gemeinsamen Leitfadens 212 qualitativ‐narrative Interviews mit behinder‐

ten Frauen und Männern aus drei Altersgruppen durchgeführt. Interviewt wurden Menschen mit kör‐

perlichen Beeinträchtigungen,  Sehbeeinträchtigungen,  Lernschwierigkeiten und psychosozialen Be‐

hinderungen. Zusätzlich wurden in allen beteiligten Ländern 84 ExpertInneninterviews und vom Köl‐

ner  Team  10  Interviews mit  europäischen  Behinderten(selbst)vertretungsorganisationen  durchge‐

führt. 

 



 
 

Arbeitspaket 9: „Aktive Bürgerschaft als politische Partizipation“ 

Im Rahmen von DISCIT hatte die Internationale Forschungsstelle Disability Studies (iDiS) der Universität 

zu Köln die Aufgabe, die politischen Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und 

deren Organisationen  in Europa und auf nationaler Ebene zu untersuchen. Der Forschungsschwer‐

punkt gliederte sich in drei Arbeitsschritte. 

 

1. Die Interessenvertretung behinderter Menschen: Organisationsstrukturen und das 

Prinzip der Selbstvertretung 

Zunächst wurde eine Übersicht wichtiger Organisationen  in den neun an DISCIT beteiligten Ländern 

erstellt. Auf der Basis nationaler Berichte und eigener Recherche entstand ein Kategorisierungssystem 

der kollektiven Interessenvertretung behinderter Menschen.  

Die Analyse der Organisationsstrukturen ermöglichte die Unterscheidung verschiedener Organisati‐

onstypen (Mitgliedsorganisation, Dachorganisation, Netzwerk, nationaler Behindertenrat). Ein weite‐

res Kriterium war die Zielgruppe der Interessenvertretung, d.h ob diese  beeinträchtigungsspezifisch 

oder behinderungsübergreifend orientiert war. Ferner wurde untersucht, auf welchen politischen Ebe‐

nen (lokal, regional, national, europäisch) die Organisationen aktiv waren. Zudem erwies sich das Prin‐

zip der Selbst‐Repräsentation als wichtiges Kriterium. In diesem Zusammenhang war von Interesse, ob 

die Organisationen auf Initiative von Menschen mit Behinderungen entstanden und welche Funktio‐

nen behinderte Menschen innerhalb der Zusammenschlüsse übernahmen.  

Der Blick in die Statuten der Behindertenräte verdeutlichte, dass auf nationaler Ebene das Prinzip der 

Selbst‐Repräsentation unterschiedlich verstanden und umgesetzt wird. Während manche Behinder‐

tenräte  (z.B. Disability Federation  Ireland)  lediglich Empfehlungen  zur Beteiligung von behinderten 

Menschen formulieren,  legen andere (z.B. UK Disabled People’s Council) relativ strenge Quoten der 

Selbst‐Repräsentation fest. Vor dem Hintergrund des Prinzips „Nichts Über Uns Ohne Uns“ wurde die 

aktive Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen als entscheidendes Kriterium bestimmt, 

um Behinderten(selbst)vertretungsorganisationen differenzieren zu können.  

Die empirische Forschungsarbeit konnte aufzeigen, dass Selbstvertretung  in der nationalen  Interes‐

senvertretung noch nicht hinreichend verankert ist. Somit ist es sinnvoll, den allgemeinen Sprachge‐

brauch zu überdenken. Der englische Begriff ‚Disabled People’s Organisation‘ (DPO; auf Deutsch ‚Be‐

hindertenselbstvertretungsorganisation‘)  sollte nur  für die Zusammenschlüsse benutzt werden, die 

tatsächlich die Selbstvertretung behinderter Menschen praktizieren. Jene Organisationen, welche sich 

für die Interessen von Menschen mit Behinderungen stellvertretend einsetzen, könnten dagegen eher 

als ‚Disability Organisation‘ (DO, dt. ‚Behindertenvertretungsorganisation‘) bezeichnet werden. 

Diese Differenzierung ist in Übereinstimmung mit den Richtlinien des UN‐Ausschusses für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen, nach denen der Ausdruck ‚Disabled People’s Organisation‘ (DPO) 

nur für die Zusammenschlüsse benutzt werden sollte, deren Mitglieder sich tatsächlich mehrheitlich 

aus Menschen mit Behinderungen zusammensetzen und zudem von ihnen gesteuert und geleitet wer‐

den.  

 



 
 

2. Die Partizipationsmöglichkeiten der Interessenvertretung behinderter Menschen auf 

der europäischen Ebene 

Der zweite Arbeitsschritt befasste sich mit den europäischen Gelegenheitsstrukturen, die es Behin‐

derten(selbst)vertretungsorganisationen ermöglichen, (auch) über die nationalstaatliche Ebene hinaus 

auf supranationaler Ebene  Interessenvertretung zu betreiben. Als Vertragspartnerin der UN‐BRK  ist 

seit 2010 auch die Europäische Union  (EU) verpflichtet, Maßnahmen zur Förderung der politischen 

Partizipation durch Behinderten(selbst)vertretungsorganisationen zu ergreifen.  

Wie die Forschungsarbeit zeigen konnte, existieren auf europäischer Ebene für die Interessenvertre‐

tung behinderter Menschen bereits seit  längerem verschiedene Möglichkeiten, politischen Einfluss 

auszuüben (z.B.  in Expertengruppen der Europäischen Kommission, engl. European Commission Ex‐

pert Groups). Faktisch haben jedoch nur wenige Behinderungs(selbst)vertretungsorganisationen Zu‐

gang zu diesen Gelegenheitsstrukturen. 

Dokumentenanalysen und Interviews mit ExpertInnen der europäischen Interessenvertretung behin‐

derter Menschen deuten darauf hin, dass die finanziellen Ressourcen einer Organisation deren Ein‐

flussmöglichkeiten maßgeblich beeinflussen. So waren Zusammenschlüsse, die von der EU finanziell 

unterstützt werden, in der Vertretung von Interessen erfolgreicher als solche, die keine entsprechen‐

den Zuschüsse erhalten. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Zusammenarbeit in europäischen Netzwer‐

ken die Chancen effektiver politischer Partizipation verbessern – und zwar unabhängig von eigenen 

finanziellen Mitteln.  

 

3. Die Mitwirkung nationaler Behinderten(selbst)vertretungssorganisationen am Um-

setzungsprozess der UN-BRK 

Im dritten Arbeitspapier stand die Mitwirkung der nationalen Behinderten(selbst)vertretungsorgani‐

sationen am Implementationsprozess der UN‐BRK im Zentrum des Forschungsinteresses. Die Auswer‐

tung der ExpertInneninterviews kam  zu dem Ergebnis, dass  in den neun DISCIT Ländern Behinder‐

ten(selbst)vertretungsorganisationen eine bedeutende Rolle sowohl bei der Ratifizierung als auch bei 

der Implementation der UN‐BRK spielen. Die meisten nationalen Behinderten(selbst)vertretungsorga‐

nisationen beteiligen sich an der Erstellung von Parallelberichten und engagieren sich im Monitoring 

der UN‐BRK.  

Die Mehrzahl der interviewten ExpertInnenberichtete, dass mit der Ratifizierung der UN‐BRK im eige‐

nen Land die Partizipationsmöglichkeiten zugenommen haben. Dagegen sagten andere, dass von ei‐

ner vollen und effektiven Teilhabe am Implementationsprozess nicht die Rede sein könne. Ein oft er‐

wähnter Aspekt war der Mangel an Ressourcen. Viele Organisationen haben auf Grund von finanziel‐

len Problemen Schwierigkeiten, sich nachhaltig für die Umsetzung der UN‐BRK im eigenen Land einzu‐

setzen.  

Als zusätzliche empirische Quelle wurden die biographischen Interviews mit Menschen mit Behinde‐

rungen ausgewertet. Im Ergebnis zeigte die Analyse, dass sich ein Mangel an persönlichen Ressourcen 

auch auf die individuelle Motivation und Bereitschaft zum politischen Engagement negativ auswirken 

kann.  

 



 
 

Außerdem wurde nachgewiesen, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten und Menschen mit psycho‐

sozialen Behinderungen schwerwiegenden Benachteiligungen in der politischen Partizipation ausge‐

setzt sind. In fast allen DISCIT‐Ländern waren für diese Personengruppen segregierende bzw. instituti‐

onalisierte Lebensbedingungen nach wie vor weit verbreitet; damit gingen eingeschränkte Möglich‐

keiten der Autonomie und politischen Einflussnahme einher. 
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LIGA Selbstvertretung gegründet

Veröffentlicht am Mittwoch, 2. Dezember 2015 von Christian Mayer

Berlin (kobinet) Im Vorfeld des Welttages der Menschen mit Behinderungen haben sich 

heute elf bundesweit aktive Selbstvertretungs-Organisationen behinderter Menschen in 

Berlin zur "LIGA Selbstvertretung - DPO Deutschland" zusammengeschlossen. Auf 

internationaler Ebene steht die Abkürzung DPO für "Disabled Persons Organizations" 

und das unbedingte Prinzip der Selbstvertretung. Das neu gegründete Aktionsbündnis 

fordert deshalb, dass im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention behinderte 



Menschen und ihre Organisationen im Mittelpunkt der Weiterentwicklung der 

Behindertenpolitik stehen müssen.

"Wenn die Unterstützung behinderter Menschen zukünftig personenzentriert erfolgen soll 

und der Slogan ‚Nichts über uns ohne uns!' ernst genommen wird, dann müssen 

diejenigen, um die es hauptsächlich geht, auch gleichberechtigt und konsequent an 

Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Die Förderung der Selbstvertretung und 

Partizipation behinderter Menschen wurde Deutschland beispielsweise in Artikel 4 der 

UN-Behindertenrechtskonvention und in den Abschließenden Bemerkungen des UN-

Fachausschusses zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ins Stammbuch 

geschrieben. Mit dem neuen Zusammenschluss von Selbstvertretungsorganisationen 

treten wir dafür ein, dass Leistungen und gesetzliche Regelungen im Sinne behinderter 

Menschen gestaltet werden und nicht von anderen Interessen dominiert werden", betonte 

Dr. Sigrid Arnade, Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in 

Deutschland (ISL), die als eine der drei SprecherInnen der LIGA Selbstvertretung 

gewählt wurde.

Helmut Vogel, Präsident des Deutschen Gehörlosen-Bundes, der selbst gehörlos ist und 

ebenfalls als Sprecher der LIGA gewählt wurde, betonte die Wichtigkeit der barrierefreien 

und inklusiven Gestaltung von öffentlichen Angeboten und forderte, dass Barrierefreiheit 

nicht nur von staatlichen Stellen, sondern auch von privaten Anbietern öffentlicher 

Angebote und Güter gewährleistet werden muss. Neben dem Abbau architektonischer 

Barrieren gelte es auch, kommunikative Barrieren durch den Einsatz von 

Gebärdensprache und Hörhilfen, aber auch durch eine Leichte Sprache abzubauen.

"Deutschland wurde im Rahmen der Staatenprüfung durch den Fachausschuss der 

Vereinten Nationen die Hausaufgabe gegeben, Sonderwelten gezielt abzubauen und 

inklusive Angebote zu schaffen. Dabei wollen wir der Bundesregierung helfen, indem wir 

als LIGA Selbstvertretung die Sichtweise von Frauen und Männern mit ganz 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen in die Diskussion einbringen. Um dies konsequent 

und nachhaltig leisten zu können, ist es wichtig, dass in der Neufassung des 

Behindertengleichstellungsgesetzes eine gute und unkomplizierte Förderung der 

Selbstvertretungsorganisationen verankert wird. Hier erwarten wir von der 

Bundesregierung klare Zeichen und verbindliche Regelungen", erklärte Ottmar Miles-

Paul vom NETZWERK ARTIKEL 3, der dritte Sprecher der LIGA Selbstvertretung.

Hintergrundinformationen zur LIGA Selbstvertretung



Die LIGA Selbstvertretung versteht sich als Die Politische Interessenvertretung der 

Selbstvertretungs-Organisationen behinderter Menschen in Deutschland (DPO 

Deutschland) und als Ansprechpartnerin von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit, wenn 

es um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die Stimme der 

Verbände behinderter Menschen geht. Dies ersetzt nicht die Einzelvertretung der 

Mitgliedsorganisationen.

Die LIGA Selbstvertretung wirkt offensiv an der Bewusstseinsbildung im Sinne der UN-

Behindertenrechtskonvention mit und veröffentlicht gemeinsame inhaltliche 

Stellungnahmen und Positionspapiere zu aktuellen behindertenpolitischen Fragen.

Die Kriterien für eine Mitgliedschaft in der LIGA Selbstvertretung basieren auf den 

Festlegungen des UN-Fachausschusses aus dem Jahr 2014 und wurden von den 

Verbänden wie folgt gefasst:

• mindestens 75 Prozent der Mitglieder der Organisation sind behindert

• der gesamte Vorstand der Organisation besteht aus behinderten Personen

• die Geschäftsführung der Organisation wird durch eine behinderte Person 

wahrgenommen

• mindestens 50 Prozent der Leitungsebene (Abteilungs- oder Referatsleitungen, so 

vorhanden) sind behinderte Personen

• bei Vertretungsanlässen nach außen sollten behinderte Personen die Organisation 

repräsentieren

Bislang arbeiten in der LIGA Selbstvertretung folgende Organisationen zusammen:

Bildungs- und Forschungszentrum zum selbstbestimmten Leben Behinderter - bifos e.V. / 

Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern - bbe e.V. / Bundesverband 

Psychiatrie-Erfahrener (BPE) e.V. / Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. / Deutscher 

Schwerhörigenbund e.V./ Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland - 

ISL e.V./ Kellerkinder e.V. / NETZWERK ARTIKEL 3 - Verein für Menschenrechte und 

Gleichstellung Behinderter e.V. / Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und 

Assistenz – NITSA e.V. / Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V. / 

Weibernetz – Bundesnetzwerk von FrauenLesben und Mädchen mit Beeinträchtigung 

e.V.

Link zu weiteren Informationen
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